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Norm

ASVG §5 Abs2

Rechtssatz

Erzielt jemand ein Bruttoeinkommen, das auch nur unwesentlich (im Extremfall unter Umständen auch bloß mit einem

Schilling) über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, so unterliegt er der Versicherungsp7icht in der Pensionsversicherung

und der Krankenversicherung. Daraus folgt, daß auch dann, wenn das Nettoeinkommen - nach Abzug von bei

Übersteigen der maßgeblichen Grenze zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträgen - unter der

Geringfügigkeitsgrenze zum Liegen kommt, die Vollversicherung (dennoch) eintritt.
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